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Einleitung 

Der Kulturbereich mit seinen vielfältigen Einrichtungen von Museen, Archiven, Bibliotheken und 

Kulturdiensten ist ein sehr umfangreicher Prüfbereich. Daher reicht die Bandbreite der Prüfthe-

men auch von vergaberechtlichen, steuerrechtlichen und versicherungsrechtlichen über arbeits-

rechtliche und urheberrechtliche bis hin zu fachlichen Themen.  

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung in die Rechnungsprüfung will dieses Skript schwer-

punktmäßig in den genannten Themenfeldern eine Einführung in die Kulturprüfung bieten. Da-

bei wird ein besonderes Augenmerk auf die Prüfung der fachlichen Aufgaben eines Museums 

und der Verwaltung der Rechte gelegt.  

In jedem Themenfeld werden die kulturrelevanten Besonderheiten ausführlich erläutert und 

Prüfansätze dargestellt. Im Anschluss an jeden Themenbereich werden mögliche Prüffragen auf-

geworfen, um den Einstieg in die Prüftätigkeit zu erleichtern.  

Thomas Streffing 

Leiter des LWL-Rechnungsprüfungsamtes 
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1.  Kulturprüfung als Teil der örtlichen Rechnungsprüfung 

Die Kulturprüfung ist ein Teilbereich der örtlichen Rechnungsprüfung, die gesetzliche Aufgaben, 

übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge zu erledigen hat. Daher erfolgt zunächst eine kurze 

allgemeine Erörterung über die Grundlagen der Rechnungsprüfung. 

1.1  Gesetzliche Aufgaben 

Die gesetzlichen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung in Nordrhein-Westfalen sind in § 

104 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. Im Folgen-

den werden die gesetzlichen Aufgaben nach der GO NRW aufgeführt, die für die Kulturprüfung 

von Bedeutung sind:  

 § 104 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW: 

die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung 

des Jahresabschlusses 

 § 104 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW: 

die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermö-

gen sowie die Vornahme der Prüfungen 

 § 104 Abs. 1 Nr. 5 GO NRW: 

die Prüfung von Vergaben 

 § 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW: 

die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems 1

Weitere gesetzliche Anzeige-, Auskunfts- und Beratungspflichten der örtlichen Rechnungsprü-

fung in NRW ergeben sich aus dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW (KorruptionsbG). 

1.2 Übertragene Aufgaben 

Nach § 104 Abs. 3 GO NRW kann der Rat der örtlichen Rechnungsprüfung weitere Aufgaben 

übertragen. Nach § 104 Abs. 2 Nr. 1 und 3 sind dies insbesondere: 

1 LWL-RPA-Skript: “Einführung in die Prüfung eines „fachlichen“ internen Kontrollsystems; https://rpa-

publikationen.lwl.org/ aufgerufen am 19.11.2025 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701515
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701515
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=1&bes_id=6784&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2820131014143952768
https://rpa-publikationen.lwl.org/
https://rpa-publikationen.lwl.org/


LWL-Rechnungsprüfungsamt 

3 

 die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 

 die Prüfung der Betätigung der Gemeinde als Gesellschafter, Aktionär oder Mitglied in Ge-

sellschaften und anderen Vereinigungen des privaten Rechts oder in der Rechtsform der 

Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114 a GO NRW sowie die Buch- und Betriebsprü-

fung, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehns oder sonst 

vorbehalten hat 

Die Übertragung durch den Rat erfolgt in der Regel durch eine Rechnungsprüfungsordnung 

(RPO), in der die übertragenen Aufgaben abschließend aufgeführt sind, und die förmlich als Sat-

zung erlassen werden kann 2. So hat auch die Landschaftsversammlung dem LWL-Rechnungs-

prüfungsamt durch § 5 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung für den Landschaftsverband 

Westfalen Lippe (RPO) eine Vielzahl weiterer Aufgaben übertragen 3. So u. a.  die Prüfung der 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, die Prüfung der Wirtschaftsführung der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und die Betätigungsprüfung. 

1.3  Prüfungsaufträge 

Die Erteilung von Prüfungsaufträgen durch den Bürgermeister ist in § 104 Abs. 4 GO NRW gere-

gelt. Danach kann der Bürgermeister der örtlichen Rechnungsprüfung innerhalb seines Zustän-

digkeitsbereiches Prüfungsaufträge erteilen. Der Rechnungsprüfungsausschuss ist zu unterrich-

ten. Da die örtliche Rechnungsprüfung nach § 101 Abs. 2 GO NRW dem Rat unmittelbar verant-

wortlich ist, hat der Bürgermeister den Rat über einen von ihm erteilten Prüfauftrag zu unter-

richten. Der Rat kann den Prüfauftrag jedoch nicht verhindern. 

Für den LWL ist die Erteilung von Prüfungsaufträgen in § 6 der Rechnungsprüfungsordnung für 

den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (RPO LWL) geregelt. Danach können die Landschafts-

2 LWL-RPA-Script: Einführung in die örtliche Rechnungsprüfung, Seite 25 (Fundstelle: www.lwl-rpa.de) 

3 https://www.politik.lwl.org/media/filer_public/cb/b7/cbb74184-ae29-4de4-bd1e-8bb2e41f8231/rech-

nungsprufungsordnung_fassung_18122019.pdf aufgerufen am 19.11.2025 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=6784&aufgehoben=N&det_id=701529&anw_nr=2&menu=1&sg=0
https://www.politik.lwl.org/media/filer_public/cb/b7/cbb74184-ae29-4de4-bd1e-8bb2e41f8231/rechnungsprufungsordnung_fassung_18122019.pdf
https://www.politik.lwl.org/media/filer_public/cb/b7/cbb74184-ae29-4de4-bd1e-8bb2e41f8231/rechnungsprufungsordnung_fassung_18122019.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701515
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=6784&aufgehoben=N&det_id=701512&anw_nr=2&menu=1&sg=0
http://www.lwl-rpa.de/
https://www.politik.lwl.org/media/filer_public/cb/b7/cbb74184-ae29-4de4-bd1e-8bb2e41f8231/rechnungsprufungsordnung_fassung_18122019.pdf
https://www.politik.lwl.org/media/filer_public/cb/b7/cbb74184-ae29-4de4-bd1e-8bb2e41f8231/rechnungsprufungsordnung_fassung_18122019.pdf
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versammlung, der Landschaftsausschuss und der Rechnungsprüfungsausschuss dem LWL-Rech-

nungsprüfungsamt Prüfungsaufträge erteilen. Die Direktorin/der Direktor des Landschaftsver-

bandes kann Aufträge zur Prüfung unter Mitteilung an die Vorsitzende/den Vorsitzenden des 

Rechnungsprüfungsausschusses und ihre/seine Stellvertretung erteilen. 

Der erteilte Prüfungsauftrag muss dem Aufgabenkatalog der örtlichen Rechnungsprüfung ent-

sprechen. Das heißt, der erteilte Auftrag muss sich auf Angelegenheiten Aufgabenbereichs nach 

§ 104 Abs. 1 bis Abs. 3 GO NRW beziehen. 

2. Allgemeine Grundlagen der örtlichen Rechnungsprüfung 

2.1  Prüfung als Soll-Ist-Vergleich 

Ein wesentliches Element der Prüfung ist der Soll-Ist-Vergleich. Anhand von Prüfungskriterien 

wie Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit wird ein Soll-Zustand definiert und 

mit dem Ist-Zustand (Realität) verglichen.  

Das Ergebnis dieses Vergleichs ist das Prüfungsergebnis. Dieses Ergebnis wird im Prüfbericht 

in Form einer Bewertung dargestellt. Stimmen Soll-Zustand und Ist-Zustand überein, wird der 

geprüfte Vorgang mit dieser Bewertung abgeschlossen. Bei Abweichungen zwischen Soll- und 

Ist-Zustand wird auf mögliche Konsequenzen (z. B. wirtschaftliche Nachteile, Nichterreichung 

des angestrebten Ziels oder Verstöße gegen Rechtsvorschriften) hingewiesen. Sind die Ursachen 

für die Abweichungen bekannt, können auch Empfehlungen ausgesprochen werden, wie Soll- 

und Ist-Zustand in Einklang gebracht werden können. 

2.2 Prüfungsmaßstäbe 

Die Prüfungsmaßstäbe der örtlichen Rechnungsprüfung sind die Rechtmäßigkeit, die Zweckmä-

ßigkeit und die Wirtschaftlichkeit, die auch unter dem Oberbegriff Ordnungsmäßigkeit zusam-

mengefasst werden.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=6784&aufgehoben=N&det_id=701515&anw_nr=2&menu=1&sg=0
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Abb.1: Auftrag des LWL-Rechnungsprüfungsamtes 

Rechtmäßigkeit 

Der Grundsatz der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ergibt sich aus Art. 20 Abs. 3 des 

Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG). Danach ist die vollziehende Gewalt an 

Gesetz und Recht gebunden. Für den Jahresabschluss wird dieser Grundsatz in § 102 Abs. 3 Satz 

2 GO NRW ausdrücklich hervorgehoben. Zu beachten sind daher neben dem Grundgesetz alle 

anderen Rechtsakte wie die Gesetze, die Verordnungen und die Satzungen (Haushaltssatzung) 

sowie die Verwaltungsvorschriften und sonstige Richtlinien und verwaltungsinterne oder -ex-

terne Regelungen, öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verträge.4

Grundsätzlich stellt sich bei allen Gesetzen, Rechtsverordnungen, Richtlinien etc. die erste 

Prüffrage: Wurden die Vorgaben der rechtlichen Regelungen eingehalten? 

4 KGSt-Bericht Nr. 9/2002, S. 19.

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_20.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/index.html#BJNR000010949BJNE003800314
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=6784&aufgehoben=N&det_id=701513&anw_nr=2&menu=1&sg=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?bes_id=6784&aufgehoben=N&det_id=701513&anw_nr=2&menu=1&sg=0
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Zweckmäßigkeit 

Das Prinzip der Zweckmäßigkeit bzw. Effektivität fordert, „die richtigen Dinge zu tun“, d.h. einen 

hohen Zielbeitrag zu leisten (Wirkungsorientierung).  

Unter Zweck versteht man allgemein das Motiv für eine zielgerichtete Tätigkeit oder ein Verhal-

ten. Das Ziel als Motiv einer Handlung wird als Zweck bezeichnet. Ziele geben dem Handeln eine 

Richtung. Ohne Ziele gibt es keine Steuerung, keinen Erfolg und kein wirtschaftliches Handeln. 

Die Verpflichtung der Verwaltung, sich zweckmäßig zu verhalten, ergibt sich mittelbar aus § 68 

Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) oder § 78 Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz 

(SGG). 

Zweckmäßigkeit als Prüfungskriterium betrifft also die Frage, ob sich die Verwaltung über-

haupt Ziele setzt und ihr Handeln danach ausrichtet. Aktivitäten, die nicht geeignet sind, ein 

Ziel zu erreichen, sind nicht zweckmäßig. 

Wirtschaftlichkeit 

Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit oder Effizienz verlangt, „die Dinge richtig zu tun“, d. h. ein 

günstiges Verhältnis zwischen Mitteleinsatz und Ergebnis zu erreichen. 

Die Verpflichtung der Verwaltung, sich wirtschaftlich zu verhalten, ist in § 75 Abs. 1 Satz 3 GO 

NRW (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) normiert und damit grundsätzlich ein Fall der Rechtmä-

ßigkeit. Anders ausgedrückt: Wer sich unwirtschaftlich verhält, handelt rechtswidrig. Da die Auf-

gabe der Wirtschaftlichkeitsprüfung in § 104 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW als besonderer Beispielsfall 

der Aufgabenzuweisung an die örtliche Rechnungsprüfung aufgezählt wird, ist es angezeigt, 

diesen Prüfungsmaßstab besonders zu erwähnen.  

Wirtschaftlichkeit beschreibt das Verhältnis zwischen dem erzielten Ergebnis (Ertrag) und dem 

dafür erforderlichen Mitteleinsatz (Aufwand). Die Wirtschaftlichkeit kann erhöht werden, indem 

man ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen Zielerreichung und Mitteleinsatz angestrebt 

und erreicht wird. Nach dem Maximalprinzip soll mit einem vorgegebenen Mitteleinsatz das 

https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__68.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vwgo/__68.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__78.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgg/__78.html
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701485
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701485
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=6784&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=701515
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bestmögliche Ergebnis erzielt werden. Nach dem Minimalprinzip, das dem Sparsamkeitsprinzip 

entspricht, ist ein bestimmtes vorgegebenes Ergebnis mit einem möglichst geringen Einsatz an 

Mitteln zu erreichen. 

Bei der Prüfung der Wirtschaftlichkeit geht es um die Frage, ob die Verwaltung vor einer Ent-

scheidung auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigt hat und ob diese nachvollzieh-

bar dokumentiert wurden. 

2.3 Ablauf einer Prüfung 

Vor Beginn der Prüfung sollten in einem Auftaktgespräch mit der geprüften Stelle die Prüfungs-

maßnahme und das Prüfungskonzept erläutert werden. Der zeitliche Ablauf der Prüfung wird 

mit der geprüften Stelle abgestimmt. Im Auftaktgespräch werden die Ansprechpersonen der 

geprüften Stelle und die Prüfenden sowie die für die Durchführung der Prüfung bereitzustellen-

den Unterlagen benannt.  

Während der Prüfung werden Termine zur Klärung von Einzelfragen und für örtliche Feststellun-

gen mit der geprüften Stelle koordiniert und vereinbart. Unstimmigkeiten und Meinungsver-

schiedenheiten zwischen der geprüften Stelle und den Prüfenden sollen möglichst noch wäh-

rend der laufenden Prüfung ausgeräumt werden. Der Ablauf der Prüfung sollte von Vertrauen 

und Transparenz geprägt sein. Die geprüfte Stelle wird umfassend informiert, damit die aus der 

Prüfung resultierenden Bewertungen und Empfehlungen keine Überraschungen enthalten. 

Zum Abschluss der Prüfung sollte ein Schlussgespräch mit der geprüften Stelle stattfinden. In 

dem Abschlussgespräch werden die wesentlichen Inhalte des Prüfberichtes vorgestellt. Die ge-

prüfte Stelle hat die Möglichkeit, Sachverhalte richtig zu stellen und damit Einfluss auf den 

schriftlichen Bericht zu nehmen. 
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3.  Prüfbereich der Kulturprüfung beim LWL 

Der Prüfungsbereich der Kulturprüfung umfasst alle kulturellen Einrichtungen wie Museen, Bib-

liotheken, Archive, Theater und Kulturdienste sowie die Kulturförderung über Zuwendungen und 

Zuschüsse.  

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist Träger von 20 Museen, 5 Kulturdiensten sowie 2 

Besucherzentren (LWL-Besucherzentrum im Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Besucherzentrum Kahler 

Asten). Der LWL wird voraussichtlich im Jahr 2026 das Sauerländer Besucherbergwerk in Bestwig-

Ramsbeck als 21. Museum, und 9. Standort der LWL-Museen für Industriekultur, übernehmen. 

Es wird dann den Namen „LWL-Museum Erzbergwerk Ramsbeck“ tragen. 5 Der LWL fördert die 

Landeskunde mit sechs Kommissionen für Westfalen 6 und einem Forschungsinstitut 7. Darüber 

hinaus unterstützt er die Kultur in der Region durch eigene Förderrichtlinien mit Zuwendungen 

und Zuschüssen. Ferner organisiert und koordiniert er kulturfachliche Projekte und kulturpoliti-

sche Veranstaltungen. In diesem Skript werden daher Prüfungen aus diesen Kulturbereichen 

dargestellt. Zum besseren Verständnis wird zunächst der Frage nachgegangen werden, was Mu-

seen, Archive und Bibliotheken sowie Kulturdienste überhaupt sind und welche Aufgaben sie 

haben. 

3.1  Museum  

Im Jahr 2022 gab es in der Bundesrepublik Deutschland rund 7.000 Einrichtungen, die sich als 

Museum bezeichneten.  

Der Begriff „Museum“ (altgriechisch μουσεῖον mouseîon „Heiligtum der Musen“) ist jedoch in 

der Bundesrepublik Deutschland weder gesetzlich definiert noch als Marke geschützt. 

Daraus ergibt sich die Frage: „Was ist eigentlich ein Museum?“  

5 Vorlage LWL 15/2425

6 Altertum Kommission für Westfalen, Geographische Kommission für Westfalen, Historische Kommis-

sion für Westfalen, Kommission für Mundart- und Namensforschung Westfalens, Literaturkommission 

für Westfalen und Volkskundliche Kommission für Westfalen. 

7 LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte. 

https://www.lwl-kultur.de/de/lwl-museen/
https://www.lwl-kultur.de/de/kulturdienste/
https://www.kaiser-wilhelm-denkmal.lwl.org/de/
https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/ausstellungen/besucherzentrum-kahler-asten/
https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/ausstellungen/besucherzentrum-kahler-asten/
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/7117
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